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Der Bundesrat hat einen Beschluf gefaBt, der die Kantone
erméchtigt, den Fiihrerausweis fiir Automobilisten schon nach
Vollendung des 17. Altersjahres abzugeben an kiinftige Re-
kruten, die den Dienst bei der Motortransporttruppe oder bei
den motorisierten leichten Truppen, zu leisten beabsichtigen.
Ausnahmsweise kann der Fiihrerausweis auch an andere Per-
sonen schon am Ende des 17. Altersjahres abgegeben werden,
wenn sich dies zufolge Mangels an Lastwagenfithrern als dring-
lich notwendig erweist. *

Die vormilitdrische Ausbildung ist in Deutschland in stir-
kerem Rahmen als bisher an Hand genommen worden. Im Mit-
telpunkt der Ausbildung stehen SchieBen und Geldndedienst.
Die jungen Leute sollen sich fiir diese vormilitirische Ausbil-
dung zu Tausenden melden. 4

Holland hat die Urlaubserteilung fiir mobilisierte Militirs
neu geregplt. Zur Erledigung geschiftlicher und beruflicher An-
gelegenheiten darf Urlaub an hochstens 5 % der Effektivstirke
der einzelnen Truppenteile gew).i;ihrt werden.

Das Kriegsdepartement der Vereinigten Staaten fordert eine
Vermehrung der Bestinde der Landarmee von 420,000 auf
600,000 Mann. M.

Neue Beforderungsverordnung

Der Bundesrat hat eine neue Verordnung iiber die Beforde-
rungen im Heer erlassen, welche diejenige vom 9. November
1937 ersetzt. -Sie umfaBt 121 Paragraphen. Seit 1937 hat die
Militirorganisation wesentliche Aenderungen erfahren, denen
auch bei der Beforderung Rechnung zu tragen war. Ferner hat-
ten sich in der bisherigen zweijdhrigen Praxis gewisse Bestim-
mungen als undeutlich erwiesen, so daB sie zu unbilligen Be-
forderungen fithrten. Sie sind nun verdeutlicht worden. SchlieB-
lich enthélt die neue Verordnung Bestimmungen iiber

Beforderungen im aktiven Dienst. :

Diejenigen, die am meisten interessieren werden, laute
wie folgt:

Art. 99. Diese Verordnung hat auch im aktiven Dienst volle
Giiltigkeit. Die nachfolgenden Bestimmungen finden nur im ak-
tiven Dienst Anwendung.

Art. 100. Im aktiven Dienst kann eine Beférderung vorge-
nommen werden fiir hervorragende Tapferkeit oder selbstin-
diges Handeln vor dem Feind. Weitere Befrderungsbedingun-
gen brauchen in solchen Fillen nicht erfiillt zu werden.

- Art. 101. Die Ernennung zum Unteroffizier und zum Offizier
kann auch im aktiven Dienst nur auf Grund einer bestandenen
Unteroffiziers- oder Offiziersschule erfolgen, soweit die vor-
liegende Beforderungsverordnung nicht ausdriicklich Ausnah-
men geschaffen hat. (Solche Ausnahmen sind vorgesehen fiir
Landsturm sowie fiir Landwehr des Parkdienstes oder der
Traintruppe, wo Beforderung ohne [beim Landsturm)] oder mit
reduzierten Kursen moglich ist.) :

Art. 102. Der Oberbefehlshaber der Armee kann die Durch-
fiihrung von besondern Unteroffiziers- und Offiziersschulen bei
der Truppe anordnen. Er bestimmt deren Dauer und die Bedin-
gungen fiir die Zulassung in diese Feldschulen.

Art. 103. Korporale und Leutnants, die ihre Ausbildung in
einer solchen Unteroffiziers- oder Offiziersschule bei der Truppe
erhalten haben, bestehen in ihrem neuen Grad in der Regel
keine Rekrutenschule. : :

Art. 104. Im f{ibrigen konnen die fiir die Befoérderung von
Unteroffizieren und Offizieren aller Grade vorgeschriebenen
Schulen und Kurse durch erfolgreiche Fiihrung des héhern
Kommandos oder erfolgreiche Ausiibung ‘der hohern Funktion
in der Dauer, die den gesamthaft zu leistenden Befoérderungs-
diensten entspricht, ersetzt werden. Bereits im Frieden ge-
leistete Beforderungsdienste werden angerechnet.

Art. 105. Die fiir eine Beforderung vorgeschriebene Zahl von
Wiederholungskursen muB geleistet sein. Aktivdienst in der
Dauer von 20 Tagen wird bei allen Truppen und Heeresklassen
einem Wiederholungskurs gleichgesetzt.

Art. 106. In einem Jahr kann nur ein Wiederholungskurs
geleistet werden, sofern es sich nicht um die Nachholung von
in frithern Jahren versdumten Wiederholungskursen handelt.

Art. 107. Ist fiir eine Beforderung eine Mindestzahl an Grad-
jahren oder die Erreichung eines bestimmten Alters vorgeschrie-
ben, so gelten diese Bestimmungen auch fiir eine Beforderung
im aktiven Dienst.

Art. 108. Im aktiven Dienst kénnen als Hilfsarzt, Hilfsapo-
theker oder Hilfszahnarzt verwendete Sanitidtskorporale nach
zwei Wiederholungskursen ohne weitere Bedingangen zum
Wachtmeister befordert werden, sofern sie mindestens drei
klinische Semester, Apotheker die praktische Priifung, be-
standen haben.

Territorialtruppe

Entlassungen auf Pikett und Kaderkurse.

Bern, 18. Okt. (ag.) Vom Armeekommando wird iiber Ent-
lassung auf Pikett der beurlaubten Territorialtruppe mitgeteilt:

1. Abdnderung des Urlaubes: Die am 4. Oktober 1939 fiir
30 Tage beurlaubten Stdbe und Einheiten der Territorialtruppe
werden gemiB Befehl des Generals vom 16. Oktober 1939 bis
auf weiteres entlassen und auf Pikett gestellt. DemgemaB haben
diese Truppen am 2. November 1939, d.h. nach Ablauf des
Urlaubes, nicht einzuriicken; sie bleiben auf Pikett gestellt und
haben erst wieder einzuriicken, wenn sie dazu entweder durch
personlichen Marschbefehl oder durch offentliche Bekannt-
machung aufgeboten werden;

2. Aenderung der Kaderkurse: Die auf den 26. Oktober 1939
befohlenen Kaderkurse werden verschoben und erweitert. Es
haben einzuriicken:

a) Donnerstag, den 9. November 1939, 14 Uhr: die Regiments-,
Bataillons- und Kompaniekommandanten; Einriickungsort:
nach Anordnung der Territorialinspektoren;

b) Montag, den 13. November 1939, 14 Uhr: die iibrigen Kader
(Offiziere, Unteroffiziere und Unteroffizier-Diensttuende);
Einriickungsort: der im Mobilmachungszettel im Dienstbiich-
lein angegebene Korpssammelplatz, sofern kein anderer Be-
fehl erfolgt;

¢) Dauer der Kaderkurse: bis 25. November 1939.

Literatusr

Bilder von General Guisan. Von General Guisan werden
eine Reihe von Bildreproduktionen in den Handel gebracht. Wir
erwahnen unter ihnen vor allem eine gediegene photographische
Aufnahme von Hermann Konig in Solothurn, reproduziert und
herausgegeben vom Orell-FiiBli-Verlag in Ziirich. Daneben hat
auch die Tiefdruckanstalt Manatschal, Ebner & Cie. A.-G. in
Chur ein wirklich schones Charakterbild des Generals geschaf-
fen, das den Oberbefehlshaber unserer Armee in neuer Uniform
zeigt und auch dessen prignanten Namenszug trdgt. Freunde
von Schwarz-weil-Zeichnungen haben Gelegenheit, ein wohl-
gelungenes Portrit des Generals anzuschaffen, das erstellt
wurde von Maler Fritz Schuler in St. Gallen.

SchieBlehre der Infanterie in Grundziigen. Von Dr. Gustav Di-
niker, Oberstleutnant. Zweite, neubearbeitete und erweiterte
Auflage. 1939. Mit 172 Abbildungen im Text. Kart. RM. 6.—,
Ganzleinen RM. 7.—. Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin
SW 68.

Unsere Infanterie ist seit einigen Jahren mit den verschie-
densten leichten und schweren Waffen ausgeriistet worden.
Deshalb ist diese SchieBlehre in neuer Auflage sehr zu begrii-
Ben. Das Buch behandelt ballistische Begriffe fiir die Praxis.
Sollen die verschiedenen Waffen im Gefecht zusammenwirken,
so miissen wir zur Ausbildung der Truppe und ihrer Fiihrer
eine SchieBlehre haben; nur eine solche verschafft uns die si-
chere Grundlage. Einzelne Vorginge des SchieBlens im allge-
meinen werden so anschaulich erkldrt, daB auch der technisch
und mathematisch wenig gebildete Leser sie versteht. Die Wiir-
digung der feuertechnischen Charakteristik der einzelnen Waf-
fen ist ein Glanzstiick des Buches. Vielleicht ist man sich noch
viel zu wenig klar dariiber, welche grundlegende Aenderung
die Feuertechnik der Infanterie durch die Bewaffnung mit Lmg.
und Mg., mit MW (Minenwerfern) und Infanteriegeschiitzen er-
fahren hat und welche neuen Fragen im Hinblick auf die Ge-
fechtsfithrung der Infanterie neu gestellt werden. Es ist hier
nicht der Ort, eingehend auf dieses Werk von Oberstleutnant
Déniker einzutreten. Aber soviel sei gesagt, daB es in jede
militdrische Biicherei gehort. H..Z.

Ring i der Chetti. E Libesgschicht von Rudolf von Tavel. Ver-
lag A. Francke A.-G., Bern. 1939. 10.—14. Tausend.

Der verstorbene unvergeBliche Berner Dichter Rudoli von
Tavel schildert in diesem Buche das Leben Adrians von Bu-
benberg und das Bild der Burgunderzeit, einer groBen, gewal-
tigen Zeit des alten Bern und der Eidgenossenschaft. Im Mittel-
punkt dieser Erzdhlung steht die Gestalt Adrian von Buben-
bergs, eine der wenigen groBen Individualititen der alten
Schweiz, die aus der Masse der Aristokratien und der souve-
rdnen Volkerschaften emporragen. Adrian von Bubenberg war
eine wirklich aristokratische Figur, der Mann, der dem Lande
diente, ohne an sich selbst zu denken, der alles opferte im
Dienste des Landes, der Stadt Bern und der Eidgenossenschaft.
Nicht nur fiir die wilde Zeit der Burgunderkriege ist diese Ge-
stalt des Bubenberg, mit dem ein groBes Geschlecht der ersten
Jahrhunderte Berns ins Grab sank (sein Sohn starb 1506 in



	Neue Beförderungsverordnung

